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\"MT! DER. NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG, LANDESAMTSDIREKTION 
tÖ14 Wien, Herrengasse 11-13 Parteienverkehr Dienstag 8-12 Uhr 

und 16-19 Uhr 
-, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 1014

-
1 

An das . 
Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

LAD-VD-2109/23 
Beilagen 

Bei Antw9rt bitte Kennzeichen angeben 
_I 

Bezug 

GZ 921.010/1-
II/1/83 
Betrifft 

Bearbeiter (0222) 63 5711 Durchwahl Datum 

Dr. Stöberl 2108 'ß. Q\\t. \�ß3 

Entwurf einer 34. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle; Be
gutachtung 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich zum Entwurf eines Bundes

gesetzes, mit dem das Vertragsbedienstetengesetz 1948 geändert 

wird, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Wie die Erläuterungen ausführen, erbringen Vertragsbedienstete 

im Gegensatz zu Lehrlingen eine durchgehende Dienstleistung. 

Es kann daher nicht erkannt werden, aus welchem Grund das 

Monatsentgelt fUr Vertragsbedienstete, die das 18. Lebensjahr' 

noch nicht vollendet haben, an die üblichen Lehrlingsent�chädi

gungen angepaßt werden soll. 

Neben dieser Unterscheidung zwischen Vertragsbediensteten unter 

und Uber 18 Jahren wird eine zusätzliche Abstufung in Entloh

nungsgruppen d, e, p4 und p5 getroffen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

L u d  w i g 

Lande shaup tmann 
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1. An das Prälsidium des Nationalrates (25-fach) 
2. an alle vo� Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundes�ates 
3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirekt�rs) 
4. an die Ver indungsstelle der Bundesländer 
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I 
zurgefälligep Kenntnisnahme 

NÖ Landesregierung 
Lu dwig 
Landeshauptmann 
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